
Schuldnerberatung -
Was ist das?

Die Schuldnerberatungsstellen helfen Ihnen 
bei Ihren Schuldenproblemen. Unsere Bera-
terinnen und Berater wollen mit Ihnen zu-
sammen einen Ausweg aus dem Schulden-
sumpf finden.
Diese Hilfe kann zum Beispiel darin bestehen,

• Ihnen und Ihrer Familie den Umgang 
 mit dem Schuldenfrust zu erleichtern  
 und neue Perspektiven aufzuzeigen,

• Probleme mit dem Arbeitgeber,   
 Vermieter oder den Behörden zu   
 besprechen und gemeinsam nach   
 Lösungen zu suchen,

• die Berechtigung der Forderungen  
 Ihrer Gläubiger zu überprüfen,

• Vorschläge zu machen, wo gegeben- 
 falls Ausgaben eingespart werden  
 können,

• Ansprüche auf soziale Leistungen   
 zu klären (Arbeitslosengeld I und II,  
 Wohngeld,...) und

• im Zusammenwirken mit den Gläubi- 
 gern Zahlungspläne zu erarbeiten.

WICHTIG!!!

• Schuldnerberatung wird kosten- 
 los angeboten.

• Die Beraterinnen und Berater  
 unterliegen der Schweigepflicht.

Was können Sie 
selbst dazu 
beitragen?

• Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche  
 Schuldnerberatung ist Ihre aktive 
 Mitarbeit.

• Wir können Sie beraten, Lösungswege  
 aufzeigen, und falls gewünscht, Kontakte 
 zu Behörden, Rechtsanwälten oder  
 Gläubigern aufnehmen.

• Zahlungsvereinbarungen, Termine usw.  
 müssen Sie allerdings selber einhalten.

Was 
Schuldnerberatung

nicht macht:

• Schuldnerberatung ist kein Kreditinsti- 
 tut. Wir übernehmen keine Schulden 
 und vermitteln in der Regel auch keine
 Umschuldungsdarlehen.

Insolvenzberatung -
Was ist das?

Ein Instrument der Schuldnerberatung ist die 
Möglichkeit für Privatpersonen Verbraucherin-
solvenz anzumelden.

• Überschuldete Verbraucher können nach  
 6 Jahren Restschuldbefreiung erlangen.

• Vor einem gerichtlichen Insolvenzantrag  
 muss ein außergerichtlicher Einigungs- 
 versuch mit den Gläubigern unternom- 
 men werden. Erst bei Scheitern des 
 außergerichtlichen Einigungsversuches  
 kann das gerichtliche Insolvenzverfahren  
 beantragt werden.

• Unter bestimmten Voraussetzungen  
 können die Kosten eines Insolvenzver- 
 fahrens gestundet werden.

• Nähere Informationen erhalten Sie bei
  der Schuldnerberatungsstelle in Ihrer 
 Nähe.

• Gewerbetreibende und ehemals Selb- 
 ständige mit mehr als 19 Gläubigern oder 
 gegen die Forderungen aus Arbeits-
 verhältnissen geltend gemacht werden,  
 können direkt beim Insolvenzgericht 
 einen Antrag auf Eröffnung eines 
 Insolvenzverfahrens, auf Verfahrens-
 kostenstundung und auf Erteilung der
 Restschuldbefreiung stellen.



Wo ist die nächste 
Schuldnerberatungsstelle

im Kreis Soest?

Wie bekomme ich 
Kontakt zur nächsten 

Beratungsstelle?

Diakonie
Hauptstr. 7

58581 Warstein
Tel. 02902 / 860145
Fax. 02902 / 58825

www.diakonie-ruhr-hellweg.de

Sozialdienst kath. Frauen
Waisenhausstr. 13

59494 Soest
Tel. 02921 / 96950-0
Fax 02921 / 96950-29

www.skf-soest.de

Sozialdienst kath. Frauen
Mellinstr. 5
59457 Werl

Tel. 02922 / 87040
Fax 02922 / 8704-44

www.skf-werl.de

Arbeiterwohlfahrt
Beckumer Str. 14
59555 Lippstadt

Tel. 02941 / 970116
Tel. 02941 / 970121
Fax 02941 / 970130

www.awo-hochsauerland-soest.de
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Schulden 
- was tun?
Beratungsstellen 
im Kreis Soest

Arbeiterwohlfahrt 
Unterbezirk Hochsauerland/Soest

Sozialdienst kath. Frauen 
e.V. Soest

Sozialdienst kath. Frauen 
e.V. Werl

  
Ruhr-Hellweg e.V.

Diakonie


